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3.3 Neufassung der Meldeordnung der Ärztekammer Berlin 
 

vom 29. Januar 1997, die zuletzt durch Artikel II der Satzung zur Umsetzung des 
Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG im Recht der Gesundheitsberufe 
in Satzungsrecht der Ärztekammer Berlin vom 2. April 2008 in der Bekanntma-
chung vom 23. November 2009 (ABl. für Berlin, S. 2715) geändert worden ist.  

 
 
 

§ 1 
Anmeldung, Änderungsmeldungen 

 
(1) Jeder Arzt, der im Land Berlin seinen Beruf 

ausübt oder, ohne bereits Kammerangehöriger 
in einem anderen Land der Bundesrepublik 
Deutschland zu sein, seinen Wohnsitz hat, hat 
sich bei der Ärztekammer Berlin anzumelden 
und ihr die Berechtigung zur Ausübung des 
Berufes und zum Führen der Berufsbezeich-
nung nachzuweisen. Satz 1 gilt nicht für zur 
Meldung bei der Aufsichtsbehörde der Ärzte-
kammer Berlin oder der von der Aufsichtsbe-
hörde bestimmten Stelle verpflichtete Staats- 
angehörige aus Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
Vertragsstaaten der Europäischen Union, die 
in einem dieser Staaten beruflich niedergelas-
sen sind und im Geltungsbereich des Berliner 
Kammergesetzes nur vorübergehend und ge-
legentlich ärztliche Dienstleistungen erbringen 
(Berufsangehörige im Sinne von § 2 Absatz 2 
Nummer 2 des Berliner Kammergesetzes). 

 
(2) Der Kammerangehörige hat innerhalb eines 

Monats die Aufnahme, die Beendigung und 
jede sonstige Änderung der Berufsausübung 
einschließlich der Tätigkeitsart und der Tätig-
keitsorte sowie den Wechsel des Wohnsitzes 
anzuzeigen. 

 
 

§ 2  
Formulare 

 
(1) Das Kammermitglied ist verpflichtet, für die 

Erst- und Wiederanmeldung den von der Ärz-
tekammer Berlin herausgegebenen Meldebo-
gen auszufüllen und unterschrieben bei der 
Ärztekammer Berlin einzureichen. 

 
(2) Auf Verlangen der Ärztekammer Berlin hat 

der Kammerangehörige für Änderungsmel-
dungen im Sinne von § 1 Absatz 2 die Schrift-
form einzuhalten. Die Ärztekammer kann von 
dem Kammerangehörigen die Verwendung 

der für Änderungsmeldungen von ihr bereitge-
stellten Vordrucke verlangen. 

 
 

§ 3 
Pflichtangaben, weitere Angaben,  

Urkundsvorlage 
 
(1) Der Ärztekammer Berlin sind folgende Daten 

anzugeben:  

1. Namen,  

2. Geschlecht,  

3. Geburtsdatum und -ort,  

4. Staatsangehörigkeit,  

5. Anschrift, gegebenenfalls abweichende 
Postzustellungsanschrift,  

6. Approbation oder Berufserlaubnis sowie 
die ausstellende Behörde oder Stelle und 
deren Aufsichtsbehörde,  

7. Akademische Grade und Titel,  

8. Weiter- und Fortbildung,  

9. Art der beruflichen Tätigkeit,  

10. Tätigkeitsorte, 

11. Orte der letzten Berufsausübung.  
 

(2) Unter Beachtung der gesetzlichen Datenerhe-
bungsbefugnisse der Ärztekammer Berlin 
kann die Ärztekammer Berlin beim Kammer-
angehörigen weitere Angaben erfragen. 

 
(3) Der Kammerangehörige hat der Ärztekammer 

Berlin folgende Urkunden im Original, in be-
glaubigter Abschrift oder in beglaubigter Ko-
pie vorzulegen: 

1. ärztliche Approbation, Berufserlaubnis 
nach der Bundesärzteordnung,  
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2. Personenstandsurkunden, insbesondere 
Namensänderungsurkunden einschließlich 
Heiratsurkunden,  

3. Weiterbildungsurkunden,  

4. Urkunden über den Erwerb akademischer 
Titel und Grade. 

 
 

§ 4 
Durchsetzung der Meldepflicht 

 
Die Einhaltung der Pflichten nach dieser Melde-
ordnung kann mittels Verwaltungszwang durchge-
setzt werden. 

 
 

§ 5 
(frei) 

 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Meldeordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt für Berlin in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Meldeordnung der Ärztekam-
mer Berlin vom 4. April 1963 (ABI. S. 652), zuletzt 
geändert durch den zweiten Nachtrag vom 17. April 
1980 (ABI. S. 1039), außer Kraft. 
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